
Fahrverbindungen: Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin: 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschut z 
Abt. VI – Verkehrsmanagement 
Zentrale Straßenverkehrsbehörde 
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Herrn 
Michael Ortmann     
████████████████████████████

Geschäftszeichen: (bitte immer angeben) 
███████████████████████
█████████
Bearbeiter/in: █████████
Zimmer: █████
█████████ ███████
████████ ███████
E-Mail: (nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur) 
██████████████████████
Datum: 22.04.2021

Sehr geehrter Herr Ortmann, 

mit Antrag vom 15. April 2021 haben Sie eine Akteneinsicht bzw. Aktenauskunft nach dem 
Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG) zum Verwaltungsvorgang auf Einrichtung einer 
Lichtzeichenanlage an der Schildower Straße an der Landesgrenze zu Brandenburg in  
Berlin Reinickendorf beantragt. 

Die Akteneinsichtnahme / Aktenauskunft nach dem IFG ist gru ndsätzlich kostenpflichtig. 

Gemäß § 16 IFG sind für eine Akteneinsicht oder Aktenauskunft (und für ein eventuelles 
Widerspruchsverfahren) Gebühren zu erheben. Dabei findet das Gesetz über Gebühren 
und Beiträge (GebBtrG) in Verbindung mit der Verwaltungsgebührenordnung (VGebO) 
Anwendung. 
In der VGebO sind in Tarifstelle 1004 die Kosten bzw. Gebühren für Amtshandlungen 
nach dem IFG und vergleichbarer gesetzlicher Informationsansprüche geregelt. Ergänzend 
sind in Tarifstelle 1001 Regelungen für die Anfertigu ng von Abschriften, Fotokopien oder 
vergleichbarer Handlungen enthalten, soweit diese nicht bereits in Tarifstelle 1004 vorge-
geben sind. 
Die Höhe der festzusetzenden Gebühren orientiert sich am Verwaltungs- / Zeitaufwand für 
die Durchführung der Amtshandlung. So sind beispielsweise für eine einfache Aktenein-
sicht oder eine einfache Aktenauskunft Gebühren zwischen 5 € - 100 € nach 1004 festzu-
setzen, für eine Akteneinsicht oder schriftliche Auskunft, die einen außergewöhnlichen ho-
hen Aufwand verursacht, hingegen 250 € bis 500 €. 
In dem hier vorliegenden Fall würde im Zusammenhang mit Kopien und wenig begleiten-
den Sätzen per E-Mail ein Aufwand von 15 Minuten erfolgen, welche mit 15,00 € festzu-
setzen sind. Eine einfache Akteneinsicht, welche 15 Minuten Dauer nicht überschreitet, ist 
ebenfalls mit 15,00 € festzusetzen. 

Bitte benachrichtigen Sie mich, ob Sie eine Auskunft mit Kopien per E-Mail bzw. die Mög-
lichkeit einer Akteneinsicht erhalten möchten. 




